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Weitere Besondere Vertragsbedingungen 
Ergänzung zu Besondere Vertragsbedingungen (Formblatt VHB 214) 
 
10.1. Allgemeines 

 Die Urkalkulation ist unaufgefordert umgehend nach der Zuschlagserteilung beim AG vorzu-
legen. 

 Der AN hat auf Anforderung an den stattfindenen Bauberatungen teilzunehmen. 
 Die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B) und 

die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen (VOB/C) sind Bestand-
teil des Vertrages. Dies gilt auch für Zusätzliche Vertragsbedingungen und Zusätzliche Tech-
nische Vertragsbedingungen, soweit sie Bestandteil des Vertrages sind. 

 
10.2 Rechnungslegung 

 Rechnungen sind digital bei dem AG (erechnung@freital.de) und gleichzeitig bei dem mit der 
Bauüberwachung beauftragten Ingenieurbüro einzureichen.  

 Mögliche Formate sind PDF oder XRechnung mit Leitweg – ID der Stadt Freital: 14628110-
SV01-42. 

 Die Rechnung muss u.a. folgende Parameter des Auftrages enthalten: 
- Auftraggeber 
- Vergabe-/Projektnummer und Leistungsbezeichnung 
- Leistungszeitraum 

 Abschlagsrechnungen müssen fortlaufend nummeriert sein, jeweils den gesamten bisher er-
brachten Leistungsumfang beinhalten und die vom AG geleisteten Zahlungen ausweisen. 

 
10.3. Sicherung von Arbeitsstellen 

 Die Qualifikation des zu benennenden Verantwortlichen für die Sicherungsarbeiten an Arbeits-
stellengemäß Merkblatt über Rahmenbedingungen für erforderliche Fachkenntnisse zur 
Verkehrssicherung von Arbeitsstellen an Straßen (MVAS 1999), ist bei Angebotsabgabe 
nachzuweisen. 

 Bei ausländischen Bietern wird ein gleichwertiger Qualifikationsnachweis anerkannt. 
 

10.4. Mängelansprüche 
 Es gelten die Verjährungsfristen für die Mängelansprüche der ZTV Asphalt-StB, 6.2.2 für die 

            gesamte Leistung. 
 Die Mängelbürgschaft verbleibt bis zum Ende dieser Fristen beim Auftraggeber. 

 
10.5. Bürgschaften bei der Stadt Freital werden digital verwaltet.  

Vertragspartner: Trustlog GmbH, Heidenkampsweg 100, 20097 Hamburg.  
 trustlog.de/getstarted; info@trustlog.de. 
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